
E n t w u r f 

Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz und die 5. Schulorganisationsgesetz-
Novelle geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Schulorganisationsgesetzes 


Das Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 77/2001, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Abs. 5 Z 1 entfällt. 

2. In § 6 Abs. 1 entfällt die Wendung „, welche an den Akademien für Sozialarbeit die Bezeichnung „Stu
dienplan“ führen“. 

3. § 6 Abs. 3 erster Satz lautet: 
„Die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen obliegt mit Ausnahme der in § 3 Abs. 5 Z 2 und 
3 genannten Akademien dem Schulforum bzw. dem Schulgemeinschaftsausschuss.“ 

4. In § 6 Abs. 4 entfallen die Wendung „und für Akademien für Sozialarbeit“ sowie der Klammeraus
druck „(durch die Studienpläne)“. 

5. § 8 lit. j lautet: 
„j) unter ganztägigen Schulformen Schulen mit Tagesbetreuung, an denen neben dem Unterricht 

eine Tagesbetreuung angeboten wird, wobei zum Besuch der Tagesbetreuung eine Anmeldung 
erforderlich ist und die Tagesbetreuung aus folgenden Bereichen besteht: 
aa) gegenstandsbezogene Lernzeit, die sich auf bestimmte Pflichtgegenstände bezieht, und / 

oder 
bb) individuelle Lernzeit sowie jedenfalls, 
cc) Freizeit (einschließlich Verpflegung).“ 

6. § 8b samt Überschrift lautet: 
„Führung des Unterrichtsgegenstandes Bewegung und Sport 

§ 8b. (1) Der Unterricht in Bewegung und Sport ist ab der 5. Schulstufe getrennt nach Geschlechtern 
zu erteilen. Bei nach Geschlechtern getrennter Unterrichtserteilung können Schüler mehrerer Klassen 
zusammengefasst werden, soweit hierdurch die festgelegte Klassenschülerhöchstzahl nicht überschritten 
wird. 

(2) Im Freigegenstand und in der unverbindlichen Übung Bewegung und Sport sowie in den sportli
chen Schwerpunkten in Sonderformen darf der Unterricht auch ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt 
werden, sofern diese Unterrichtsveranstaltungen auf Sportarten beschränkt sind, bei denen vom Stand
punkt der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit und der koedukativen Führung kein Einwand besteht; 
unter den gleichen Voraussetzungen darf mit Genehmigung der Schulbehörde erster Instanz der Unter
richt im Pflichtgegenstand Bewegung und Sport ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt werden, wenn 



bei Trennung nach Geschlechtern wegen zu geringer Schülerzahl nicht für alle Schüler der lehrplanmäßi-
ge Unterricht im Pflichtgegenstand Bewegung und Sport erteilt werden könnte. Ferner kann der Unter
richt in Bewegung und Sport ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt werden, wenn der Unterricht 
gleichzeitig durch mehrere Lehrer (im Falle des Unterrichts für mehrere Klassen oder Schülergruppen) 
erfolgt und wenn dies aus inhaltlichen Gründen (zB Tanz, Schwimmen, Freizeitsportarten) zweckmäßig 
ist. 

(3) (Grundsatzbestimmung) Anstelle des Abs. 1 hat die Ausführungsgesetzgebung hinsichtlich der 
öffentlichen Pflichtschulen, die keine Übungsschulen sind, zu bestimmen, 

1. ab welcher Schulstufe der öffentlichen Volksschulen und der öffentlichen Förderschulen in Be
wegung und Sport der Unterricht getrennt nach Geschlechtern zu erteilen ist, wobei im Frei
gegenstand und in der unverbindlichen Übung Bewegung und Sport der Unterricht auch ohne 
Trennung nach Geschlechtern für zulässig erklärt werden kann, 

2. dass an den übrigen öffentlichen Pflichtschulen der Unterricht in Bewegung und Sport getrennt 
nach Geschlechtern zu erteilen ist, wobei dem Abs. 2 entsprechende Regelungen getroffen wer-
den können.“ 

7. § 8d Abs. 2 und 3 lautet: 
„(2) Der Festlegung der Standorte öffentlicher ganztägiger Schulformen hat eine Information der Er

ziehungsberechtigten voranzugehen. Auf der Grundlage der für die Bildung einer Schülergruppe (ge
trennte Abfolge von Unterricht und Tagesbetreuung) bzw. einer Klasse (verschränkte Form von Unter
richt und Tagesbetreuung) erforderlichen Zahl an Anmeldungen von Schülern für die Tagesbetreuung ist 
die Schule als solche mit Tagesbetreuung zu führen. 

(3) (Grundsatzbestimmung) Öffentliche allgemein bildenden Pflichtschulen, die keine Übungs
schulen sind, können als ganztägige Schulformen (Schulen mit Tagesbetreuung) geführt werden. Die 
Festlegung der Standorte solcher ganztägiger Schulformen erfolgt auf Grund der Vorschriften über die 
Schulerhaltung, wobei im Sinne des Abs. 2 auf die Anmeldungen von Schülern zur Tagesbetreuung abzu
stellen ist und – unbeschadet des § 8a Abs. 3 sowie unter Bedachtnahme auf die räumlichen Vorausset
zungen – eine klassen-, schulstufen- oder schulübergreifende Tagesbetreuung jedenfalls ab 15 angemel
deten Schülern zu führen ist.“ 

8. In § 10 Abs. 1, Abs. 2 lit. a und Abs. 3 Z 1, § 16 Abs. 1 Z 1, § 23 Abs. 1, § 29 Abs. 1 lit. a, § 39 Abs. 1 
Z 1 und Z 3 lit. b, § 47 Abs. 4, § 55a  Abs. 1, § 68a  Abs. 1 sowie § 119 Abs. 6 werden die Worte „Leibes
übungen“ jeweils durch die Wendung „Bewegung und Sport“ ersetzt. 

9. Im II. Hauptstück (Besondere Bestimmungen über die Schulorganisation) Teil B (Berufsbildende Schu
len) entfällt Abschnitt IV (Akademie für Sozialarbeit, §§ 79 bis 85). 

10. Im § 130 erhält der bisherige Text die Absatzbezeichnung „(1)“ und werden folgende Abs. 2 und 3 
angefügt: 

„(2) Weiters können Schulen mit schulautonomen Schwerpunkten eine auf die schulautonome 
Schwerpunktsetzung hinweisende Zusatzbezeichnung führen. 

(3) (Grundsatzbestimmung) Die Abs. 1 und 2 gelten für Pflichtschulen, ausgenommen Übungs
schulen, als Grundsatzbestimmung.“ 

11. Dem § 131 wird folgender Abs. 17 angefügt: 
„(17) Die nachstehenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. xxx/2005 treten wie folgt in Kraft bzw. außer Kraft: 
1. § 6 Abs. 1, 3 und 4 tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung dieses Bundesgesetzes im Bun

desgesetzblatt in Kraft, 
2. § 8 lit. j, die § 8b Abs. 1 und 2 samt Überschrift, § 8d Abs. 2, § 10 Abs. 1, Abs. 2 lit. a und 

Abs. 3 Z 1, § 16 Abs. 1 Z 1, § 23 Abs. 1, § 29 Abs. 1 lit. a, § 39 Abs. 1 Z 1 und Z 3 lit. b, § 47 
Abs. 4, § 55a Abs. 1, § 68a Abs. 1, § 119 Abs. 6 sowie § 130 Abs. 1 und 2 treten mit 
1. September 2006 in Kraft, 

3. (Grundsatzbestimmung) § 8b Abs. 3, § 8d Abs. 3 und § 130 Abs. 3 treten gegenüber den Län
dern mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft; die Ausführungsge
setze sind binnen einem Jahr zu erlassen und mit 1. September 2006 in Kraft zu setzen, 

4. § 3 Abs. 5 Z 1 sowie Abschnitt IV des Teiles B des II. Hauptstückes treten mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung dieses Bundesgesetzes im Bundesgesetzblatt außer Kraft.“ 



Artikel 2 

Änderung der 5. Schulorganisationsgesetz-Novelle


Die 5. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 323/1975, zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz BGBl. Nr. 327/1988, wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel V Z 1 lit. f werden die Worte „Leibesübungen“ jeweils durch die Wendung „Bewegung und 
Sport“ und der Klammerausdruck „(§ 8a Abs. 3 lit. a des Schulorganisationsgesetzes)“ durch den Klam
merausdruck „(§ 8b des Schulorganisationsgesetzes)“ ersetzt. 

2. In Artikel VII wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a  eingefügt: 
„(1a) Artikel V Z 1 lit. f dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. xxx/2005 tritt mit 1. September 2006 in Kraft.“ 


